
Der Drotesfanfismus In Qesterreich und Dolen
1Im Ringen seine Rechtsstellung.

Von arl Völker,
Wien, Invalidenstraße

Die Reformation zertrummerte die mittelalterliche Kirchenein-
heit. Man fand sich nıcht leicht mıiıt dieser Tatsache ab Im Augs-
burgischen Religionsfrieden (1555) der In Deutschland Stelle
der bisherigen Provisorien eınen Dauerzustand schaffen sollte.
wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, Ial werde doch noch

christlicher, freundlicher und endlicher Vergleichung der spal-
iıgen Religion kommen ber römisch-katholisches un! prote-
stantisches Kıiırchentum standen sich schroff ablehnend CN-
über, daß ungeachtet verschiedentlich unternommener Verstän-
digungsversuche eine Kinigung sich als undurchführbar erwI1EeS.

Die religiöse Intoleranz, miıt der Katholiken und Protestanten
ıhr Kırchenwesen gegeneinander abgrenzten, hatte aber noch
eıne staatspolitische ückwirkung. Bei der Verbindung
vo Staat und Kıirche 1mM Mittelalter ergab sich für die Staats-
wes 6Il.‚ die VOoO der Reformation berührt wurden, die otwendig-
keit, der kirchlichen Neuordnung auch staatsrechtlich Rechnung

iragen. Die Umstellung vollzog sich verhältnismäßig einfach
in denjenigen Gebieten. woselbst die eu«ec Kirchenform ZU  ba allei-
nıgen Herrschaft gelangte. WI1Ee andererseıits die kirchlichen Neue-
rungsbestrebungen 1n denjenigen Ländern, ın denen die alte
Kirche ihre Stellungz ungebrochen behaupten vermochte., auf
Grund der überkommenen Ketzerpraxis niedergehalten wurden.
Problematisch gestaltete sich hingegen die Angelegenheit ın den
Staatsgebieten, woselbst beide kirchlichen Richtungen sich die
Waage hielten. Es erwuchs den betreffenden Regierungen. die
Aufgabe, Mittel und Wege ausfindig Zzu machen, u  3 das Zusam-
men wirken der 1m Glauben Getrennten für das gemeiınsame
Staatswohl sicherzustellen. Die Lösung 1m friedlichen Sinne war

dabei DUr möglich, WEn- dem Toleranzgedanken Raum gab
Damit hielt eıne Idee ihren Finzug 1ın die Staatspolitik.
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Ja 196128  - annn die Behä.uptung aufstellen, daß die sos Neuzeit
von 1er aUS bestimmte Wesensmerkmale, die S1e VOo  a} dem SoOß
Miıttelalter scheiden, erhalt. Man muß hierbei allerdings VOo  b

vornherein einen Vorhbehalt machen: die das Staatsleben um$ge-
staltende staatsrechtliche 1oleranz, die mıt religiös-konfessionel-
ler Duldsamkeit nıcht durcheinander gebracht werden darf, setzte
sıch ungeachtet bedeutsamer Ansaätze In der Anfangszeıt erst nach
schweren ückschlägen endgültig durch

An der Gestaltung der Rechtslagedes Protestantıs-
INu ın Österreich und Polen laßt sıch dieser Werde-
San besonders deutlich erfassen. DDie beiden Länder gehören in
dieser Hinsicht auft eine Linie, nicht u  e WEegcCH der parallelen
Entwicklung hüben un: drüben, sondern auch infolge der -
miıttelbaren tatsächlichen Zusammenhänge, die zwischen beiden
hiebei bestehen. Mit Rücksicht auf diesen Umstand, der in der
Forschung bisher nıicht genügend berücksichtigt worden ist, CHMLD-
fiehlt siıch. dieser Fragestellung einmal naäaherzutreten. Die g -
sonderte Betrachtung der Verhältnisse 1m Zeitalter der 1 -

matıon, Gegenreformation und Aufklärung
gibt sich durch den ang der KEreignisse VOoO  am} selbst. Unter .„„Öster-
reich “ verstehen WT as späatere SO;  S Zisleitanien mıt Ausschluß
der Länder der Stephanskrone.

eım Aufstieg I® () warcen In Österreich w1e
1n Polen 1M Grunde e  MM dieselben Faktoren Werke
In erster Linie der erbansässige Adel, der durch en Anschluß

die eu«c Lehre SEINE Standesrechte., für die sich gerade da-
mals gegenüber der landesfürstlichen Gewalt Za ZU ehr setzte,
erheblich erweıterte. Indem T sich der überkommenen Bindun-
gCn VOo  e seıten der kirchlichen ehörden entledigte und die reli-
g10SE Frage auf seınem Grund und Boden vemäß den Grund-
satizen der Reformation regelte, befestigte zugleich se1ine 36
samtstellung 1 politischen Leben Bei dem Übertritt ZULT an-

gelischen Glaubensform ließ sıch der del on seiner 1819  = SCWON-
eneCcn religiösen Überzeugung entscheiden bestimmen. So VOCT-

teidigte seıne persönliche Gewissensfreiheıit, wenn die
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staatsrechtliche Sicherstellung der VOoO  s iıhm durchgeführten kirch-
iiıchen Neuerungen anstrebte. Eıs lag 1U in der Natur der Sache.,
daß sowohl in Polen als auch In Österreich der hohe Klerus miıt
allen ihm Gebote stehenden Mitteln eine solche Gestaltung
der Dinge autfzuhalten suchte Er konnte sich dabei auft die ıhm
seıt altersher eingeraumten Kechtsbefugnisse beruten. Der prote-
stantische del vertrat demgegenüber den Standpunkt, daß durch
cie unabweislichen Forderungen der Gegenwart die alten Rechts-
NOTINEN hinfällig geworden selen. Unter Berufung auf die ihm
zustehenden Patronatsrechte hielt übrigens daran fe:  t7 daß CTr

den Rechtsboden nicht verließe. wenn die Freigabe des CVa

gelischen Bekenntnisses verlangte.
Es WäarTt DUn Sache der Landesfürsten, einen Ausweg aus en

siıch immer mehr zuspitzenden Gegensätzen herauszufinden. [)as
Problem hätte In radikaler Weise gelöst werden können,
die Entscheidung einselit1ig 1mMm Sinne der mittelalterlichen Ketzer-
Praxıs erfolgt ware. Ei].l\(') solche KFinstellung lag jedoch den bei-
den Regenten, VOo  } deren EntschlieRkung die Gestaltung der
Dinge In erster Linie abhing, völlig tern. I1
nd S neıgten VOoO vornherein ZUuU einem
friedlichen Ausgleich der vorhandenen Schwierigkeiten. Indem
1€ ihre grundsätzliche Haltung in die 'Tat umsetzten, schufen S1e
In ihren Ländern die Rechtsgrundlage für den Toleranzgedan-
ken. Durch die Geistesverwandtschaft der beiden miıteinander
verschwägerten Herrscher. die auch sonst ahe Beziehungen
unterhielten} wurde die konfessionelle Frage ın Polen w1€e ın
Österreich auft die gleiche Bahn gelenkt. hne sich VOoO der TO-
misch-katholischen Kirche abzusondern., w1ıesen beide die Ver-
fechter der kirchlichen Neuerungen, auch die entschiedensten.
keineswegs aus iıhrer Umgebung, S1E übertrugen ihnen vielmehr
wichtige Staatsamter. Wenn auch Sigismund August ungeachtet

FA Bei der Auseinandersetzung mıt Sigismund August Sch der
Sicherstellung seliner Schwester Katharina., deren Ehe mıt dem Polen-
Könıg 1570 ın dıe Brüche g1ng, betonte Maximilian 11 ımmer wıeder,

Se1INE TIreundschaftlichen Gefühle für den Schwager dadurch nıcht
erkaltet selien. Vgl dıe Instruktionen des alsers a seine Bevollmäch-
tıgtien amn polnischen Hof W (iener) St(aatsarchiv) Polonica Fasec. 0,
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eC1N€ESs Briefwechsels mıt Melanchthon un! Calvin a Unter-
schied VOoO  - SC1HCIN österreichischen Schwager, der JUNSCICH
ahren bei den Protestanten als C111 Freund der „evangelischen
Wahrheit tür die Leiden aut sich nahm, galt e1iNer

mıttelbaren F ühlungnahme mıt den reformatorischen Theologen
tunlhichst auswich schwehbhte doch beiden als S16 auf der öhe
des Lebens standen etzten KEndes das Ideal 111er über en
streitenden Parteien erhabenen allgemeinen cQAristlichen Kirche
VOorT —— Ihre gelegentlichen Ergebenheitskundgebungen gegenüber
dem Römischen Stuhl dürfen darüber nıcht hinwegtäuschen daß
S16 keinen ernstlichen Versuch unternahmen der Ausbreitung
der Reformation Finhalt tun, WIC S1C auch für ihre Person.
sofern nıcht staatspolitische Erwägungen erheischten, keinen
sonderlichen kirchlichen Kıifer den Tag legten Sigismun
August n d Maximilian I1 gehören EINeET Herrschergeneration
a. die unter dem Einfluß des Humanismus und unter dem Kıin-
druck der konfessionellen Kämpfe die christliche Religion wohl
nicht geringschätzte die aber die Interessen der kirchlichen
Parteien doch ihren CISCANCH anderweiıtie politischen Plänen
unterordnete er Polenkönig vermied angelegentlich jede
Überspannung der kirchlichen Gegensätze 11 eich 138681

die Verwirklichung des Lieblingsgedankens C116 Lebens, der
Vereinigung Polens und Litauens Keichsganzen, nıcht
RE gefährden *), und der Kaiseı näherte sich wenıgstens außer-

2) Luther elanchthon Calyvyın 111 Osterreıiıch Ungarn
909 170 037 f

ıbl Maxımilıan 11 der rätselhafte Kailser, 1929 76
—— Sigismund August gab auftf dem Lubliner Reichstag der offnung

USdrTrucC werde durch die Gnade des heiligen Geistes ‚CIH heıiliger
qohristlicher Glaube einheitlıchen christlichen 1r zustande
kommen Vgl Haleck1]. /Zgoda Sandomierska 1570 E 1915 169
und Maxımilian D} schloß cdıe Assekuration VOmmn 1 Jänner 1571 mıt
den Worten: I5 Ner allgemeiınen ohristlichen Vergleichung der
heiligen Religion.” Vgl Völker. Die Entwicklung des Protestantıis-
IHNUS A S  Österre1ch 1917.,

5) Maximilians IL Gesandter. der Abt Johannes Cyrus, klagte
SE1INCIM Bericht über Sigismund Augusts Todeskrankheıt Julı
15792 ; LLCC confessionis. NeC sacrae OINMLUN1ONIS ut salutis Aanımae ulla
sıt ment10.““ WStA Polonica Fase ıuch axımilian lehnte die
letzte Olung ah 1D S 394

6) Völker., Die Kirchenpoliti Sigismund Augusts VON olen
In Redlich Festschrift 1929 497 708
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lich wieder der alten Kirche, um die dynastischen Interessen
se1INES auses nıcht aufs Spiel seizen Da sS1e sich beide
nicht einseit1g festlegten, ergab sich vOon selbst, daß sS1€E den An-
hängern der 1EU0U€611 Lehre Bewegungsfreiheit gewährten.

Welchen Niederschlag fand diese tolerante Haltung der Herr-
S  er in der staatlichen Gesetzgebung? Davon hing naturgemäß
die Gestaltung des evangelischen Kirchenwesens ahb Zwischen
Polen un! Österreich besteht iın dieser Hinsicht eın entscheiden-
der Unterschied. In den habsburgischen Ländern gründete sich
die Religionsfreiheit auf Entschließungen der Herrscher, wäh-
rend iın Polen entsprechend der anders geartetien Stellung des
Adels 1 Staatsganzen die Konföderation VOo Jänner 15773
ihre Grundlage bildete. Diese Abmachung kam ZWar erst nach
dem Tode des letzten Jagıellonen In der Zeit des Interregnums
zustande, s1€e hat ber etzten KFndes die Religionspolitik, die
dieser befolgte, ZUT Voraussetzung. Ferner wurde ın Österreich
die freie Religionsübung auf die Augsburgische Konfession
beschränkt, während ın Polen eıne bekenntnismäaßlıge Bindung
nıcht vorgesehen wurde. In Österreich hielt an S1 nämlich
durch die Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens, der
jedes andere Bekenntnis ausschloß, gebunden 1m Mazjestäts-
brief Rudolfs I1 on Julj 1609 für Böhmen wird bezeichnen-
derweise hervorgehoben, daß die Confessio Bohemica, dieGrund-
lage des evangelischen Kirchenwesens SIL utraque, VOo  Z einıgen
auch die Augsburgische genannt werde 2 wohingegen 1n
Polen schon durch den Umstand, daß Lutheraner, Reformierte
und Söhmische Brüder siıch in dem Sendomirer Konsensus VOo

Maı 1570 gegenselt1ig die Rechtgläubigkeıit iıhrer Sonderbe-
kenntnisse zusicherten 9a) die einseıtige Bevorzugung eiıner be-
stimmten evangelischen Bekenntniskirche VOoO  a} Haus aus aus  f  C-
schlossen erschien. Den 15773 ın Warschau die erste freie Königs-
wahl vorbereitenden Adelsvertretern kam übrigens lediglich

7) Bıbl A d. 8 {t
8) Abgedruckt: Chrzanowski-5St. Kot, Humanısm refor-

aCV Polsce, 4924
zerwenka, Gesch VaNhs. Kirche ın Böhmen 1L, S, 481

bis 520
9a) Vgl Völker. {)Der Unionsgedanke des ( onsensus endo-

mirens1s; In Zitischr. OSTtEUFT. ESCH V.IL, 19595, z08-—325



Völker, Protestantısmus ın Österreich 547

darauf . durch allgemeine Bestimmungen einen etwaıgen eli-
gionskrieg VOo Polens (Grenzen fernzuhalten. Kıne nähere staats-
rechtliche Regelung innerkirchlicher Angelegenheiten der Prote-
stanten Jag deshalb völlig außerhalb der Interessen der Kon{öde-
rıerten. Diese Einstellung bewegte sich ganz auft der I .ıniıe der
Religionspolitik Sigismund Augusts, der sich darauft beschränkte,
die Rechtswirksamkeit der bischöflichen Gerichtsbarkeit außer
Kraft setizen, wodurch der del freie Hand bekam., das
evangelische Kirchenwesen nach eıgenem Ermessen einzurichten.
(sanz anders 1n Österreich: Maxiıimilian I1 schrieb durch die Re-
ligionskonzession VOo August bzw. Dez. 1568 un die
Assekuration VO jJäanner 1571 den Inutherischen Herren un
Rittern Nieder- un Oberösterreichs VOTr, 1n welcher Weise
S1e ihr Kirchenwesen einzurichten haben Er gewährte ihnen da-
be1i aus landesfürstlicher Machtvollkommenheit die Begünst1-
SUDNs des Augsburgischen Religionsfriedens, worauf S16 als Land-
stände al sich keinen AÄnspruch hatten 1.0) Dadurch Wäar ihnen
eıne klare Linie SCZOZCNU.

Irotz der verschiedenen Rechtsgrundlage waäar ıIn Polen un!
ÖOsterreich das Endergebnis das gleiche: Eine protestantische
Adelskirche, die sich aus eıgener Kraft autbaute. In dieser Hin-
sıcht trifft allerdings bei Polen der Vergleich noch mehr mıt
dem innerösterreichischen Luthertum Z das gestutzt auf das
Krzherzog arl I1 abgetrotzte Brucker 1 ıbell VO Februar
1578 e1in nach allen Richtungen hın geordnetes Kirchen- un!
Schulwesen errichtete 11)

Wie War 1U  b die Religionsfreiheit der nichtadeligen
protestantischen Bevölkerungsteile bestellt?

Die x>  S kam weder ın Polen noch ın Öster
reich als selbständiger Waktor ın Betracht. Maximilian IL raumte
den Herren un! Rittern das echt e1n, „dal S1e 1n allen Schlös-
SCTIH, aäusern un!: Gütern für sıch, ihr (Gesinde und ihre Zuge-
hörigen, auf dem Lande zugleich für ih das

10) Ders., [D)Das Augsburgische Bekenntnis in Österreich;: inN: ahrbuch
der Ges (‚es  S Protestantismus ın Osterreich 94; 1930,

11) Loserth, Die Reformation und Gegenreformation iın den
innerösterreichischen Ländern. 1898, 194
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Augsburgische Bekenntnis frei gebrauchen mögen” 12) Von einer
Ireien Entscheidung der Hörigen für die eEu«e Lehre ist 1er nıcht
die Rede: CS wird ihnen lediglich gestattet, der Religions-
freiheit ihrer Grundherren teilzuhaben. wohei nıcht ausdrücklich
hervorgehoben wird, ob sS1e das Recht haben, einem etwaıgen
Druck des lutherischen Gutsbesitzers 1n kirchlichen Dingen Wiı-
derstand eıisten. Sigismund August Sa sich überhaupt nıcht
veranlaßRt, der relig1ösen Frage des Bauernstandes Stellung

nehmen. In der W arschauer Konföderation VOo 8 Jänner
15773 wird die Glaubensfreiheit der Hörigen weder bejaht noch
verneınt. Die Konföderierten wollten verhindern, daß ihre Hinter-
Sasscnhn „unter dem Vorwand der Religion sıch dem schuldigen
Gehorsam gegenüber ihren Grundherren entziehen. Des ähe-
PE  _ wird hierbei der Ungehorsam 1 die Auflehnung „„‚sowohl
in geistlichen als auch ın weltlichen“ Belangen 11Ss uge gefaßt.

den Hörigen nach keiner KRichtung hın eıne eiıgene Ent-
scheidung, die sich die Verfügungen ihrer Gutsherren
richten würde, zugestanden. Die Frage wiıird nıcht weıter be-
rührt, inwıevweıt die Bauernschaft unter diesen Umständen iın
ihrem (Gewissen frei bleiben solle. Sie spielte ın Polen eine S!

untergeordnete Rolle, daß 119a sıch nıcht die Mühe nahm., ihret-
W.CSCH allgemein gültige Grundsätze aufzustellen 13)

Die Städte un: Märkte nahm der Kailser „als e1ıgenes Kammer-
gut  .. nıcht 1n die Konzession auf. w1e€e auch die offene Kirche
1n Wien nicht zuließ. Der Bürgerschaft verweıgerte dem-
nach die unum wundene Zusage der Religionsfreiheit, wohin-

5igismun: August die Augustana ın Danzig un! ıIn den
Städten VOoO  u Polnisch-Preußen ın der Zeit VO  o} 1557 bis 1570 ohne
weıteres reigab un 1579 die KErrichtung eINes evangelischen
Gemeindehauses 1n Krakau gestattete 14) Bei der letzteren Be-
willigung handelt siıch reilich ZU. guten Teil eiıne Stif-

12) V 5 ker, Die Entwicklung des Protestantismus In Österreich,
1917,

13) Völker, Die Glaubensfreiheit der Hörigen nach der War-
schauer Konföderation VO 19509: ın Zischr. OSTeUTOD. Gesch. Y
1932, 161-—177: aselDs Auseinandersetzung mıiıt Siemienski,
oDblesk1, St. Staszyckı.

14) 1, Chronik der van Gemeinde Kra-
kau, 1917, ff
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tung ' des Adels, der auch In anderen Städten Polens evangelı-
schen Gottesdienst einrichtete, un bei den Zugeständnissen
die größtenteils deutsche Bürgerschaft ın den erwähnten Orten

die Erweiterung der bereıts vorhandenen Selbstverwaltung.
Kine generelle Entscheidung traft jedoch Sigismund August in
der Angelegenheit der Religionsfreiheit der Bürgerschaft eben-
SOWEN1IZ w1€e hinsichtlich des ev_angßlisd:ten Kirchenwesens des
Adels

Den obersten Grundsatz se1ner Regierungstaktik verkündigte
der Polenkönig ungeachtet gelegentlicher anderweitiger Zusagen

die ıh: hart umdrängende hohe Geistlichkeit auf dem Lubli-
NerTr Reichstag 1569, als erklärte, „daß nıemandes (sewissen
belasten wolle 2 In gleicher Weise gab Maximilian I1 den eva

gelischen Ständen Böhmens AD August 1575 die Versicherung
ab, CT sel bisher ın Religionssachen niemandem ahe getreten
un:! wolle auch jetz nıcht tun 16) eın Bruder arl erklärte
1m Brucker Libell: „ 50 wen1ıg ich Euch in Eurem (Gewissen be-
kümmere oder betrübe, sollt auch Ihr dasselbe M1r un! den
Meinigen auch nıcht ..  tun C fügte hinzu: ‚„„Die Bürger wall ich
nicht beschweren 1n ihrem Gewissen, w1e€e ich ihnen bisher WESCH
der Religion nıcht iın Haar gekrümmt habe 1)‘ Unter Wahrung
des katholischen Charakters ihrer Läander sichern die Herrscher
Österreichs und Polens ihren evangelischen Untertanen (GSewis-
sensfreiheit

Bloße mündliche Zusagen der Herrscher genugten nicht
Die während des ersten Interregnums Jänner 1573 -

stande gekommene Warschauer Konföderation. worın die dissi-
dentes de religı10one sich gegenselt1g volle ungeschmälerte
Glaubens- un!' Gewissensireiheit zusicherten 18) bedurfte der

15) Halecki, goda Sandomierska 1570 1915. 169
16) zerwenka . . LE
17) Lo serth., Die steirische Religionspazifikation, 1896, ff
18) „Wir versprachen gegenselt1g Pro nobis et successoribus nostrI1s

ın perpetuum sub vinculo lurament1, Lide. honore et conscient1us nOostrI1s,
daß WwI1r dissiıdentes de relıg1one unter uNs Frieden halten und gChH
des verschıedenen aubens und der Veränderungen iın den Kirchen
eın Blut vergießen noch mıt Gütereinziehung, Ehrverlust, carceribus
eti ex1lio jemanden gerichtlıch vorgehen und keiner Behörde bei
einem solchen orgehen irgendwıe helfen werden.“ Chrzanowski-Kot

d. O C 49
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königlichen Bestätigung, Rechtskraft erlangen. Der pro-
testantische del setzite deshalb alles daran, die Anerkennung
der Konföderation In den Krönungseid des künftigen Königs
einzuschieben.

Unter den Interessenten uln die polnische Krone befand sich
auch Maximilian 11., der bereits Lebzeıten des etzten Jagiel-
ionen seinen Gesandten polnischen ofe einschärite, die Auf-
merksamkeit auf seıne oder sSEe1INES Sohnes Eirnst Kandidatur
lenken. Die Religionsfrage schnitt dabei sofort In der In-
struktion en böhmischen Erbmarschall Berchtold und en
Abt Cyrus VOo. Mai 1571 Tag denselben auf, die Kr-
klärung abzugeben, daß hinsıichtlich der Religion „neutrı partı
talı qu1pplam timendum esse ”“ Im weıteren laßt sich der Kaiser
darüber aus, w as den zukünftigen polnischen Wählern ebenfalls

(Gemüte geführt werden solle, se1 se1ine Hauptsorge STETIS

BECWESCH, „„.Concordiam, et quıetem Sacrı Romanı Imper1.
reZNOTUMYUC et dominiorum nOsStirorum Pro virıbus tuer1ı et sta-
bilire debitamque et iustam aequabilitatem CTZa OIMN€ES servare ,
„auf daß nıemand eıiınen gerechten Grund Beschwerden haben
solle”. Bezüglich se1nes Sohnes Ernst versichert e 9 daß ıIn den
Fußstapfen des Vaters wandeln werde 19) Auft die Nachricht
on dem Juli 15792 erfolgten Tode Sigismund Augusts
setzte der Kaiser seine Bemühungen den polnischen Ihron
für seınen Sohn Ernst mıt erhöhtem Euter fort In se1lıner m-
struktion VOo: August 15792 20) seine Bevollmächtigten Wil-
helm Vo  —; Rosenberg un Vratislav VOoO  - Bernstein erorterte
alle Möglichkeiten, die sıch 1m Verlauf der Verhandlungen CI -

geben könnten: Wenn die 1 . ıtauer sich VOo  S den Polen irennen wol-
len, mogen ihnen die Vorteile der Union vorgehalten werden:
gehen Ss1e darauf nıcht e1IN, sSe1 Erzherzog Ernst bereıt, sich
gesondert ZU König VOoO  I Polen un! Z Großherzog VO  e K3
tauen wählen lassen; unter Umständen könnte auch eın Bru-
der VOo  - ihm den litauischen Ihron besteigen; sollte VOoO  s dem

19) WStA Polonica tasc. In demselben Zusammenhang
emerkt Maximilian, eiıne Wiederverheiratung S1igismund Augusts
würde als iıne dem Erzhause zugefügte „„‚contumelia et inıurlia ” -
sehen.

20) Ebenda
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künftigen polnisch-litauischen Herrscher gefordert werden. daß
»© die alternde Infantin Anna, Sigismund Augusts Schwester,
heiraten .USSC, SC1 Ernst auch azu bereit Die Zusicherung
der Wahrung der Religionsfreiheit wird erneuert „Utriusque
certe ecclesiastici et saeculariıs ordinis tam quoad religionem
GqQuam reliqua haud eandem SCHMDCI aequalitatem servatum 1rı

Und „Debitam et religionis et i1ustıitlae aequalitatem CrS«a NC

S  S, CU1Q UaM 1usta conquerendi relinquatur In
Sonderschreiben verschiedene maßgebende Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens Polen, wIeC die Brüder Latalski (J)stro-
TFöS, Görka, den Wojewoden Leszeczyiüski, Adalbert VOo  u Laskı
also protestantische Adelige, gab Maximilian dieselbe Erklä-
rung hinsichtlich der Hochhaltung der Glaubenstreiheit ab In

anderen Instruktion Q us dieser Zeıt rag SC1NCH Ge-
sandten auf darauf hinzuweiısen habe Deutschen eich
W1€e SC1INEN Erblanden bei jedem dissidium religionis solche
Mittel un: C106 solche MäRigung angewendet daß nstimmig-
keiten dieser Art jederzeit „MOdo ONO placide, S10C turbis
ferro et SANSU1N beigelegt worden sSC1EN 21) Diese Zusagen be-

sıch durchaus auf der Linie der nachmaligen Bestimmun-
ScChH der W arschauer Konföderation, InNna ANarTc tast versucht
anzunehmen diese durch JEHNC beeinflußt worden Maxımi-
lian konnte außerdem die kürzlich erwähnte Assekuration als
Beweis für den Ernst SC1IHNECT Versprechungen anführen Die
Abschriften und Übersetzungen der Warschauer Konföderation,
die sıch den kaiserlichen Akten finden, bekunden deutlich
daß Maximilians Politik dahın 2105, durch F örderung des
JLoleranzgedankens die polnische Königskrone SC1HNECIHN Hause
siıchern

Es irat aber das Gegenteil C1n Aus der Wahl o  103 als Sieger
derjenige Kandidat hervor, der überhaupt nıicht Betracht hätte
SCZOSCH werden sollen, N INn mıt der Toleranzidee Ernst
machen wollte Heinrich VO  on Valois, der Bruder Karls VOoO  z

Frankreich dem die Verantwortung für die Greueltaten der Bar-
tholomäusnacht aufgebürdet wurde Es ist erw1ıesen E!2) daß

21) Ebenda
22) 1€ S  1, Polska hugonoci NOCV St. Bartiomieja, 1910
4{ff
Zitschr KG L



5 Untersuchungen

die W arschauer Konföderation unter dem Eindruck der
Schreckensnachrichten aus Parıs abgeschlossen wurde: al

wollte Polen VOoOT Vorkommnissen 1eser Art bewahren. Ungeach-
tet aller Warnungen der französischen und schweizerischen
Glaubensgenossen ließen sich schhießlich die adeligen Führer
des polnischen Protestantismus dennoch auf Verhandlungen miıt
dem Gesandten Heinrichs, dem redegewandten Bischot Montluc,
eINn, wıiewohl dieser 1n selner Wahlrede VOo Apriıl 15773 1
Unterschied VOo  am} den Zusagen Maximilians die religiöse Frage
überhaupt nıcht berührte. Einer der Hauptförderer der Be-
mühungen Heinrichs die polnische Krone, der Sandomirer
Wojewode Peter Zborowski, AVvar selbst ( alvıiner. Da auych dem
reformierten polnischen del sich die französische Kandıda-
tur willkommener War als dıie habsburgische, ylaubte die
schweren Bedenken, die jene iıhm WESCH der Glaubensfrage be-.
reıtete, aut die W eise herumzukommen, daß VOo  w dem NEUECI}

König die eidliche Zusage der Beobachtung der Grundsätze der
Warschauer Konföderation forderte. Außerdem erreichten die
polnischen Calviner auftf Grund der „postulata polonica 24) Ta
WI1ISSe Zugeständnisse für ihre französischen Glaubensgenossen
ım Edikt VO. Kochelle*°), wodurch gegenüber den Versprechungen
Maximilians der peinliche Eindruck der Bartholomäusnacht 1n
Polen verwischt werden sollte. Nach Jangwıerigen Verhand-
Jungen, die In Paris unı Krakau geführt wurden, einıgte sich
dahin, daß Heinrich die Dissidentenrechte ıIn seinem Krönungs-
eid, den I() Hebruar 1574 In der Krakauer Kathedrale ab-
legte, beschwor. Nur der Wachsamkeit des Krakauer Wojewoden
jJohann Firley hatten die polnischen Protestanten danken,
daß der König sich diesen LZusagen nicht 1m etzten Augenblick
entzZ0og 26) So erreichten sS1Ee auf Umwegen, W as für Maxiıimilian I1
von allem Anfang eine Selbstverständlichkeit WaäarT. Es muß
hiebei allerdings 1n Betracht SECZOSCH werden, da ß der in Spanien

ofe Philipps 11 Frzherzog Ernst, den der Kaiser

23) Ebd 21—48,
24) Ebd 185— 190
25) EKbd {t
206) Ders., 5 NO.  w iurabıs, 19103  b regnabıls , in: Reformaya w Poisce IL

5>4-—70, 1922, klärt die Jegendären Übertreibungen dieser Vorgänge.
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für den polnischen Thron kandidıierte, hinsichtlich der Toleranz-
frage nicht das Vertrauen einflößte, das sein Vater tür sıch be-
anspruchen durfte.

Die anläßlich der Krönung Heinrichs VO  ; Valois festgeleéte
Formel, die seiıther in jeden Krönungseid aufgenommen wurde,
bildete fortab die Rechtsgrundlage für die Glaubensfreiheit des
Protestantismus Polen Sie autete: „Pacem et tranquilitatem
inter dissiıdentes de religione tuebor. Han u tenebo 10156 ullo modo
vel lurisdietione nostra vel officeiorum NOStTrorum et tatuum qUO-
TUMVIS authoritate quemplam affiei, OPPrımıque religi0-
NIS permiıttam, 1pse affıcıam Opprimam“ Diese Zu-
SsSage nthalt Z War keine posıtıven näheren Bestimmungen hin-
sichtlich der Glaubensfreiheit, bietet ber die Gewähr für die —
gehinderte Ausgestaltung des protestantischen Kirchenwesens. Be
eıner wohlwollenden Auslegung genugte „der Dissidenten-
triede“ 1m polnischen Krönungseid In der Tat vollständig, 1NSO-
tern den Bekennern des evangelischen Kirchentums unbenom-
NCn bleiben ollte, gemäal den Grundsätzen ihrer Glaubenslehre
sıch einzurichten. Der darin Z Ausdruck gebrachte Nerzicht
auf die Glaubenseinheit bedeutete für Polen insofern keine Neue-
rFung, als den chismatikern seıt der Erwerbung Rotrußlands
unter Kasimir Gr Glaubensfreiheit gewährte 28) Der pOol-nische Staat überließ vemäßl den Bestimmungen des Krönungs-eides den Dissidenten die Regelung ihrer innerkirchlichen Ange-legenheiten un! beschränkte sich Jediglich auf die Sicherstellungdes außeren Irıedlichen Zusammenlebens der konfessionell g.-trennten Staatsbürger.

Anders gestalteten sıch die Dinge Österreich. Hier suchte
die Regierung die TENzZEN abzustecken. innerhalb wel-
cher S1e den KEvangelischen die freie Betätigung ihres Glaubens
estattete. Die Söhne Maximilians 1L., Mathias und Rudolf£, be-
seıtıgten nıcht Qus Überzeugung, sondern unter dem Druck der
_politisychen Lage nach starken Gegenschlägen die Unklarheiten

27) Volumina legum 1}, 155, 148, 11L, 367 (seit Wladyslawhinzugefügt dissidentes de religione ‚chrıstiana ; I 9 118; V,147; VI, 9; VIIL, 107
28) Völker, Kirchengesch. Polens. 67—70: daselbst die eIN-schlägige Literatur.
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der Toleranzgesetzgebung ihres Vaters. 1 )ieser gewährte durch
den Majestätsbrief VOo Juli 1609 den S1L. utraque Kommun1-
zierenden iın Böhmen 29) Uun! durch. den vVOo M{) August N en
Lutheranern ın Schlesien volle Religionsfreiheit, jener erwel-
erte durch die Kapitulationsassekuration VOo März 1609 31)
die Zugeständnisse Maximilians auf die Bürger und Bauern.

So schloß die Entwicklung der konfessionellen Frage 1ın Öster-
reich W1e ın Polen 1 Zeitalter der Reformation mıt dem völligen
Durchbruch des Toleranzgedanke:ns 82)

Der Verlauf der weıst nıcht minder
zahlreiche Berührungspunkte zwischen beiden Ländern auf
Sschon TeINn außerlich. Wir greifen eIN1gE Momente stichweise
heraus: Peter Canisıus, die treibende Kralfit der katholischen Kr-
NEUCTUNS ofe Ferdinands 1 hielt 1M Herbst 1558 1m Palais
des Krakauer Bischofs Zebrzydowskı Vorträge ber die Religion,
und Peter Skarga, SeIN (senosse AaUuSs dem Jesuitenorden, nach-
mals die Seele des Kampfes den Protestantismus unter

Sigismund L1L., weiılte studienhalber gleichzeitig in Wien. Der

päpstliche Legat Johannes Franziskus Commendone hatte die
Aufgabe, sowohl Sigismund August als auch Maxiımilian 1} SCRCH

nd  I6 Ketzer. mobil machen. Er wWäar auch, der während des
ersten Interregnums den polnischen Wählern die Botscha{it Gre-
OFIS XI1L überbrachte. W1U.  _ eiınen „cultor catholicae pietatis“”
wählen. Der Wojewode vVvVOo Sandomir., Peter Zborowski, der

April 15773 Maximilian I1 darüber berichtete, fügte mıf
einem Seitenblick aul den Legaten hinzu: „LKure Majestät

29) Abgedruckt bei r, Die ntw. des Protest. Iın ÖOsterrelch,
ÜE

30) Ebenda, 5—06
31) benda, S, 45 it
32) Es fäallt auf. daß bei der Wahl Maximilıans LLl ZUuU Könıg VOoOln

olen der Heinrichs VOoO:  — Valois das Toleranzproblem keine
spielt. In den dem Kaiser Dezember 1575 vorgelegten

Artikeln der pacta conventa wWir die konfessionelle Frage überhaupt
nicht erwähnt, sondern 16808  — Yahnz allgemein die Bewahrung un Kr-
weıterung der Freiheijuten gefordert Polonica (Speclalıa) asC.
83a) Dıe ehrher des els hielt Stefan Bathory, der sich schließ-
Lch auch durchsetzte., fest Sıebenbürgen, VO.  — woher dieser geholt
wurde, galt übrıgens als das klassiısche Land der Religionsfreiheit.
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haben viele Mißgönner 1n Polen .. Aus kirchlichen. Gründen
hat Commendone jedenfalls nıcht wen1g ZU.  b Wahl Heinrichs VOoO

Valois beigetragen. Die beiden Schwäger, Ferdinand IT un
Sigismund HI: die die Idee der Gegenreformation gewissermaßen
verkörperten, ließen siıch gegenseıtige Förderung bei ihren Be-
strebungen die Wiederherstellung der katholischen (Glaubens-
einheit angedeihen Ihre politischen Gegner standen CV.,

gelischen Lager:; w16€e die Prager Stände unter protestantischer
Führung Werdinand IT1 die Krone Böhmens streıtig machten.
wurde Sigismund 111 seiner Rekatholisierungsabsichten
604 der Herrschaft ın Schweden verlustig erklärt. Die „ketze-
rischen Rebellen‘‘ bedrohten die Machtstellung beider Herr-
scher 35) Deshalb erscheint nıcht verwunderlich, daß S1Ee sich
ın einem Waffenbündnis deren Beschützer Gustav Adolf
zusammenfanden 36) Indem sS1e die Gegenreformation förderten,
glaubten sS1e zugleich den Interessen ihrer Dynastien besten
7ı dienen. Diese Grundstimmung hielt sowohl bei den Nach-
folgern Ferdinands als auch bei den Söhnen Sigismunds JIL., die
auf den polnischen hron berufen wurden, a  n

Für den Gan  5  o der FEreignisse Wäarcn aber nicht entscheidend
die außeren Begleitumstände als vielmehr die inneren treiben-
den Kräfte, die 1n Polen ebenso wW1€e ın Österreich gleichen Ur-
5 ıIn der gleichen Richtung wirkten. Die beiden geistigen
Strömungen, die an als Reformation und Gegenreformation be-
zeichnet, lassen sıch nıcht zeıtlich voneinander abgrenzen; sS1€E
lösen sich nıcht ab, sondern laufen wenıgstens ıIn der Anfangszeit

33) WStA HFasc. In Polonica.
34) Am 4. April 1627 empfiehlt Sısismund den aus Schweden gebür-(1gn treuen Katholiken phinus Schwan der UnterstützungFerdinands FE da dessen 5U. relig10n1s ura et solliceitudo“

kenne ebd. asc. 29)
35) Sigismund 111 schreibt an Juli: 1618 Mathias Es gebe e1ine

glücklichen katholischen Herrscher, dıe die Ketzer nıcht ebel-
honen veranstalten: deshalb gebe in der Gegenwart keine wichtigereAufgabe als die Förderung der katholischen Religiıon ebd ascC. 28)6) In der Instruktion SCINE (Gesandten in Polen Mathias rnol-
dinus VOo  en| Clarenstein VO WYebr 1632 bemerkt Ferdinand 1L 1m
ınDIlı1ıc. auft die Erfolge Gustav Adolfs, das Bündnis mıiıt Sigismund LLL
mMUSSe befestigt werden, y9- alter alteri eiusmodi temporıs SU1Ss contira
inobedientes et rebelles subditos et in1ımıcos S LHOS consiho vel OPE desıt“
ebd ascC. 30)
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Acheneinander her. Der Kapitulations-Resolution des Kaisers
Mathias 1 Jahre 160'  S gıingen FExilierungen Iutherischer Lehrer
und Prädikanten aus Österreich OTaUs, w1I€E auych Sigismund AÄAu-
yust ungsachtet seiner toleranten Grundeimstellung nter dem
Druck des hohen lerus sich 1550 dem Ausweisungsbefehl

die böhmischen Brüder un 1564 dem die —

ländischen Ketzer gerichteten Parczpwer Kdikt bestimmen
heß 37) Eıs liegt in der Natur der Sache, daß die VOo  S Rom au

nach einheitlichen Grundsätzen geleitete katholische Kirche VO!

ersten Tage alles daransetzte, der ihren Bestand be-
drohenden protestantischen Abfallsbewegung Binhalt tun
Wenn ihr dabei nıcht gelang, sich allenthalben 1n gleicher
Weise durchzusetzen. Jag daran, daß das Kräfteaufgebot
auf der gegnerischen Seite stark WAäar. ber die Grundrich-
{Ung und Zielsetzung blieben STEIS die gyleichen, mochten sich auch
die Dinge außerlich angesehen ın den einzelnen Ländern D  D

schieden vestalten.
Bei der Verknüpfung Ir staatspolitischen und römisch-

katholischen Interessen ergab sich VOo  - selbst. daß die Ver-
fechter eiInNes VO] Papsttum losgelösten Kirchentums der INoyali-
tat gegenüber der Regierung bezichtigt wurden. Seit den lTagen
WYerdinands {l für die offizielle innerösterreichische
Staatspolitik Protestantismus un Hochverrat gewissermaßen
identische Begriffe. Es laßt sıch nıcht leugnen, daß die Anhän-
SCr der Lehre den habsburgischen Bestrebungen, die Krb-
lande einem absolutistisch regıerten Staatsganzen 11 -

zuschweißen, durch die Verteidigung der ständischen Freiheiten
iın den Alpenländern ebenso wWw1e in Böhmen den größten Wider-
stand entgegenseizten un besonders 1in Ungarn sich SC den
1ener Zentralismus autflehnten. Letzten ndes reichen aber
die Wurzeln der politischen Ziele der Opposition tief 1Ns Mittel-
alter zurück;: deren Verbindung mıt dem protestantischen Kir-
chenwesen erscheint nıicht als wesenhalt, sondern ın erster Linie
bedingt durch die gegenreformatorischen Maßnahmen der Staats-
regierung. Im einzelnen 1aßt sich Nur schwer eine scharfe (Grenze

37) ke I, Kirchengeschichte Polens, 150 11, 202
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zwischen den beiderseitigen Gedankengängen ziehen. edenfalls
bildete der Vorwurf des Hochverrats ın Österreich die Rechts-
grundlage ZU völligen Abbau der den Protestanten gewährten
Duldung ©2} In Polens Protestantenpolitik spielten Erwägungen
dieser Art ebenfalls eINe Raolle. In seinen Sejmpredigten, Ur

eines erwähnen, schob Peter Skarga die Erwägung In den
Vordergrund, daß der Abfall VOo der katholischen Kirche die
Auflehnung die Rechtsordnungen des Staates notwen-
digen Folge habe — Die Sympathiekundgebungen des prote-
stantischen Adels für den Gegner Johann Kasimirs, den utheri-
schen Schwedenkönig arl Gustav, der fast Yanz Polen be-
setzte, wurden iın diesem Sinne gedeutet, wiewohl cdie Kvangeli-
schen vorher die Kandidatur Wladvslaw 1 des Bruders Johann
Kasimirs, ungeachtet der verlockenden Versprechungen Gustav
Adolfs hinsichtlich der vollen Glaubensfreiheit einmütıig abge-
lehnt hatten. Die drakonischen Bestimmungen des Warschauer
TIraktates 1716 wurden durch den inweis auf die Haltung der
Dissidenten 1 Nordischen Krieg gerechtfertigt Ebenso WUTL-
den deren Bemühungen bei den ausländischen Höfen un die
Wiederherstellung ihrer alten Rechte als Hochverrat bewertet.

Bei tieferem Eindringen in die historischen Zusammenhänge
wird an aber den Eindruck nıcht L0S, daß die politische Hal-
LUNg der Protestanten 1n Österreich WIe ın Polen doch nıicht
etzten Endes als der entscheidende WFaktor, w1e ın den amıt-
lichen Kundgebungen Testgelegt wird, angesehen werden darf
Der Verlauf der Gegenreformation hätte sıch. 1n beiden
Ländern jedenfalls nıcht vieles anders vestaltet, auch WEeNNn
jene sich 1n politischer Hinsicht völlige Zurückhaltung auferlegt
hätten. An ‚„‚dem Verrat“ der Protestanten übrigens
uch Katholiken mitbeteiligt. Der Kampf die Ständefreiheit

38) So £1 A 1m Reformationsgesetz Ferdinands I für ber-
österreich vVOo (OOkt 1625 „Unter dem Deckmantel des eigenwilligenlibertinistischen Glaubens wurden gefährliche Verschwörungen angezet-telt Daraus ıst Rebellion, Au{fstand, gefährliches Blutvergießen enNT-standen.“ Völker. Die ntw. Protest. Österreich,

39) Bes Predigt, Ausgabe VO St. Kot, 1925, ff
Diese Zusammenhänge werden besonders deutlich aus der Be-

stiımmung, daß der während des etzten Schwedenkrieges eingeführteevangelische Gottesdienst verschwıinden. habe Vol leg 69 124
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ıin Österreich betraf 1mM Grunde den ygesamten Adel.,
mochte auch der Großteil des katholischen nıicht zuletzt AUK kirch-
lichen Erwägungen mıiıt den autokraten Bestrebungen des Herr-
scherhauses siıch abgefunden haben Unter den polnischen Par-
teıgangern arl Gustavs befanden sich auch Katholiken, w1€e
Christoph Opalinski und Samuel Twardowski, welch letzterer
den Schwedenkönig mıt einem Gedicht begrüßte 41) Von
den Protestanten standen übrıgens hüben wıe drüben nicht wenıge
politisch 1m andern ager Die treibende Kraft der Protestanten-
abwehr wurzelt vielmehr dem erstarkten katholischen Bewußt-
se1N, das sich iın Polen ıIn der Vernichtung evangelischer got-
tesdienstlicher Gebäude 1591 in Krakau, 1605 ın Posen, 1611
in Wilna uUSWw. uft schaffte.

Wir wirkte sich dieser Stimmungsumschwung ın der staat-
ichen Gesetzgebung aus?

Hüben un drüben wurden die Rechtsgrundlagen auf en
Wortlaut hın geprüfit un Abweichungen nıcht geduldet.
Dabei rückte die Frage iın den Vordergrund, In welchem Aus-
maß die Glaubens- un Gewissensfreiheit verbürgt sSE1.

Fs unterliegt keinem Zweıifel, daß die schriftlichen Zusagen
Maxiıimilians 11 lediglich dem Iutherischen del Nieder- und
Oberösterreichs galten. Man berief sich Z WaLr späater auf münd-
liche Versprechungen des Kaisers hinsichtlich der Religionsfrei-
heit der evangelischen Bürger un! Bauern, seine Söhne Rudolf
und Matthias verstießen aber doch nicht die Konzession
ıhres Vaters, WEn S1€e darüber hinausgehende Forderungen —.

nachst zurückwiesen. Im kaiserlichen Edikt VOo. August 1596
heißt ausdrücklich, .„„die Stande un Verordneten 1ın Religions-
sachen dürfen sich weder der Privatpersonen noch der Städte
annehmen‘, widrigenfalls sS1e Gefahr laufen, der Assekuration
verlustig gehen %) Im gleichen Zusammenhang wurden die
tutherischen Herren und Rıitter aufgefordert, „alle unter dem
Schein des Rechtes entzogenen Pfarreien restituieren ,

Stelle der 1n ihren Patronatskirchen wirkenden Iutherischen

41) Alexander s 1. Protestantyzm 1Nn1]e€. 1935,
189

42) 7 Y Urkundenbuch. ff
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Pradikanten wıeder katholische Priester zuzulassen. Die
Juli 1579 1m W iener Burghof VOo 5000 Bürgern kniefällig

vorgebrachte Bitte Freigabe des Augsburgischen Bekennt-
nısses stieß e1ım Erzherzog-Statthalter Eirnst aut taube Ohren
rst unter dem Druck der politischen Notlage, ın die geraten
WT, entschloß sich Matthias, w1€e WIT früher erwähnt haben, 1609

Zugeständnissen hinsichtlich der Gewissensfreiheit der luthe-
rischen Bürger, ohne aber eiwa ber die Zulassung des evangeli-
schen Privatexerzitiums auf den Adelsbesitzungen hinauszu-
gehen; in den Städten blieb der öffentliche protestantische Got-
tesdienst untersagt. Der Streit die Zulässigkeit des CVaNSC-
lischen Gottesdienstes in böhmischen Städten auf Grund des
Majestätsbriefes bildete bekanntlich die unmittelbare Veranlas-
L4 Z Ausbruch des 30jährigen Krieges

Der „Dissidentenfriede” 1m polnischen Krönungseid enthielt
ber das Ausmaß der Bewegungsfreiheit der Protestanten kei-
nerlei Bestimmungen. An sich konnte all aus seinem Wortlaut
die jedem Staatsbürger gewährleistete volle Glaubens- un!: Ge-
wissensfreiheit herauslesen. 1€ die Dinge 1U einmal In Polen
lagen, hing aber alles vo  a} dem jeweils herrschenden Kräftever-
hältnis ahb Solange e1INn geschlossener Adelskreis für die prote-
stantischen Belange sich einsetzte, wurden die Dissidentenrechte
tatsachlich 8 Sınne weitgehendster Loleranz gedeutet. In dem
Maße, WwI1e die Reihen der evangelischen Schlachta sıch lichteten.
erfuhr S1e jedoch merkliche Einschränkungen. ]Dieser Wechsel
kommt auch ın der Abwandlung des Begriffes „Dissidenten” D:

Geltung In der Warschauer Konföderation werden darunter
ZanNz allgemein die 1m Glauben Getrennten, aber doch nunmehr
politisch Verbundenen verstanden, also die römischen Katholiken

43) he, esch des Protestantismus 1 vormalıgen und 1n
Osterreich. u11l 1950

44) Vgl Bursche, dzieJ0w d „dysydeneci”, 1n rzegla
historyczny 26, 1926, G0O= 2A1 Dazu: 1, ysydencı
ustawodawstwIie, in: Reformacya Polsce, 5 1928, 51—89, der mıt
Recht darauft hinweist, daß in der Warschauer Konföderation 11UL1”

römische Katholiken und dıie 1n der Sendomirer Verständigung (1570)
zusammengeschlossenen „rechtgläubigen‘ Protestanten sıch ML MCN-
ianden, also nıcht Schismatiker un rlaner. Im Krönungseld wird
aber der Begrift ‚„„‚dissidentes‘‘ durchweg QanNnz allgemein gefaßt
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nıcht ausgenommM CN 45) 1mM Krönungseid Heinrichs Vo Valois
wird doch mehr als Sammelname für die „Akatholiken“ über-
haupt gebraucht; später taßte mMa darunter 1Ur die Lutheraner
und Reformierten CH. Die Sozinıaner wurden 1658 als
dissidentes religione cQhristiana aus dem TLande SeEW1€ESEN. Die
Dissidenten iın der verengten Begriffsbestimmung werden als
konfessionelle Minderheit mıt beschränkten Rechtsbefugnissen
angesehen. Die Könige verpfilichteten sich lediglich ZU Aufrecht-
erhaltung des konfessionellen Friedens und 7U  m4 Wahrung der
Rechtssicherheit des einzelinen dissidentischen Untertanen, S1Ee

gingen jedoch keinerlei Bindungen hinsichtlich der Betätigungs-
möglichkeiten des evangelischen Kirchenwesens ausdrücklich e1n.
Sio kam 6S, daß die Kultusfreiheit der Protestanten 1m Laufe der
Zeit 1n dem Maße eingeschränkt wurde, als ihre politische
Rückendeckung al Widerstandskraft einbüßte.

Es bestand keine allgemein gültige gesetzliche Bestimmung
darüber, ıntier welchen Bedingungen evangelische (Gemeindebil-
dungen zulässig selen der nıcht Kın Skarga verfocht in den
Standpunkt ihrer Illegalität in den Staäadten. Unter dem Yıin-
fIuß eiıner solchen Denkweise überfiel, w1€e WIT früher erwähnt
haben, eine fanatisierte Volksmenge protestantische Bethäuser
un machte sS1e dem. FErdboden gleich Darauf nahm die
Juli 16392 nach dem ode Sigismunds {17 gebildete General-Kon-
1öderation die Bestimmung auf, daß iın den öniglichen Städten
‚ZUFr Vermeidung von Tumulten“ keine dissiıdentischen
Gotiteshäuser errichtet werden dürfen: der Privatgottesdienst da-
heim sollte den F vangelischen unbenommen bleiben:;: die „UuSu.
1n den Städten noch vorhandenen protestantischen Kirchenge-
bäude können fortbestehen 52 Diese Postulate wurden tortab
VOorT jeder Königswahl wıederholt und VOo Gewählten be-
statıgt. Damit die Kvangelischen einer bloß geduldeten
Religionsgemeinscha{t mıiıt beschränkten Rechtsbefugnissen hin-
sıchtlich ihrer Kultusfreiheit herabgedrückt. Es wall beachtet
se1n, daßl ]ıler der Bestand evangelischer Kultusstätten ın den
königlichen Stadten. lediglich auntf e1Nn ewohnheits- und eın

45) | XS el hier: „Wiır, die dissıdentes de religione”.
46) Volumina legum D 340
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tatsäachliches echt zurückgeführt wird. Die protestantischen
Bürger bekamen demnach den Druck der Gegenreformation in
verstärktem Maße Zı spüren. Wie unsicher ihre Lage sich g —
staltete, sobald einmal der Grundsatz sich durchsetzte, daß die
evangelische Kultusfreiheit ın den Städten rechtlich nıcht begrün-
cdet sel, wird dem Zusatz hinsichtlich des Herzogtums Maso-
wıen, der auf der W arschauer Generalkonförderation VOoO Nov
668 der obigen Bestimmung hinzugefügt wurde, ersichtlich. Dar-
ach wird den 1ın Warschau weilenden dissiıdentischen Adeligen
lediglich gestattet, ihren (‚ottesdienst in ihren Wohnungen, aber
„ohne Zusammenkünfte, Predigten und Gesang” und noch dazu
„exclusis plebeiorum servıtoriıbus" abzuhalten 72 ihre Kultus-
freiheit blieh demnach auf das stille Gebet beschränkt: 1n Wirk-
lichkeit bestand S1e für cie Reichshauptstadt überhaupt nıcht
In der Begründung dieser Maßnahme durch den Hinweis auf
die alten Religionsrechte Masowiens T1 die Rechtsauffas-
SUuNS enigegen, daß mıt der Vormachtstellung der römisch-katho-
lichen Kirche ın Polen die protestantische Kultusübung 1m
Grunde unvereinbar SE1. Im zweıten Artikel des War-
schauer Taktates VOo 3, Novr 1716 wurden auch tatsächlich a Uus

diesem Grundsatz dle weitgehendsten Folgerungen SCZOSCH. „Da
ın dem rechtgläubigen Königreich Polen und seiıner Provinzen ,
heißt daselbst. ‚stets der größte Eıter für en hi römisch-
katholischen Glauben hervorleuchtet” *S), wird angeordnet, daß
einerseıts sämtliche entigegen den Bestimmungen der Generalkon-
föderationen VO  u 1632 bis 1674 errichteten protestantischen (Gottes-
häuser niedergerissen werden sollen, un daß andererseits 1n den
Städten un! SONSTWO den Dissidenten lediglich eın Privatgottes-
cdienst ohne Predigt un: Gesang gestattet sSC1 Die Lt 19838 für
Masowien erlassenen Verfügungen werden demnach Jjetz Ver-
allgemeinert. Darnach erscheint ı1n den Städten der öffentliche
evangelische Gottesdienst 1LUF 1n en Ortschaften, woselbst e1in
Bethaus aus der Zeit VOT 16392 vorhanden d. zugelassen. In-
folge des nıcht Sanz klaren Wortlauts des Traktates wurden seine
Bestimmungen nicht überall gleichmäßige durchgeführt. 1759

47) Ebenda 4, S, 484
48) Ebenda 1924
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nehmigte August I1 den Wiederaufbau des niıedergebrann-
ten lutherischen Gotteshauses Wilna

Beim Westfälischen Friedensschluß bemühten sich die EVaNZC-

lischen Unterhändler vergebens, VO. Ferdinand 111 die Anerken-

Hun des Normaljahres 1624 auch für den österreichischen Pro-
testantısmus erreichen Das eINZ1LIEC Zugeständnis, dem sich
der Kaiser schließlich bereitfand betraf CIN1ISC schlesische Stadte,
unter enen Breslau hervorragt In Schweidnitz, Jauer und Glo-

versprach den Augsburgischen Konfessionsverwandten ‚US

(Gnaden auftf CISCHEC Kosten Kirchen erbauen 49) urch die
Abmachungen Osnabrück hüßte demnach der österreichische
Protestantismus mıt Ausnahme VO  n Schlesien, woselbst ‘ aber-
erst arl X11 VO  5 Schweden der Altranstädter onvention
VO 11 August 1707 che Zusagen VOo  u 1648 durchsetzte., jegliche
Kechtsgrundlage C1H2 Dazu CISCHS angeordnete Religionskom-
MISS1IONEN hatten die Aufgabe den Geheimprotestantıismus
sSCcC1HEN Schlupfwinkeln aufzustöbern Geldstrafen, Finkerkerun-
® AÄusweisungen, Zwangsbekehrungen der aufgegriffenen
Ketzer beweisen, daß der Protestantismus Österreich völlig

rechtlos geworden Wäar Die Äusweisung von () 000 Lutheranern
AUS dem Erzstift Salzburg Jahre 1731 unter augenfälliger
Verletzung des Westfälischen Friedensinstruments 1aßRt ZULC (56-
Nuge erkennen, daß der Toleranzgedanke den Alpenländern
erstorben WAar

In Polen Wa  ar der Rechtsschutz der Protestanten NVa. nıicht ZU  —

(sänze aufgehoben die Rechtsgrundlage wurde ber infolge der
willkürlichen Zugriffe der Amtsstellen 1Lr schwankender.

den Zusatz dem „Dissidentenfrieden der Wahlur-
kunde für Wladyslaw „salvıs iuriıbus Ecclesiae Catholicae
Romanae 5’1) wurde Grundee jegliche Rechtsbin-
dung zugunsten der Protestanten Frage gestellt zumal die
römische Kirchenpolitik auf die völlige Beseitigung der „Ketze-

abgesehen hatte Die Verhängung der Landesverweisung

49) hı Ys Diplomatisches Handbuch IS z4 1
50) Loesche, d a 908
51) Volumina legum 4, 26
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Für Abfall VOo  z der katholischen Kirche Jahre 1668 52) die
Androhung vVOo Geldstrafen, Gefängnis und schließlich KExilie-
S Übertretung der Bestimmung €s W arschauer Trak-
aties die Aberkennung des Wahlrechtes der
Dissidenten un:! ihr Ausschluß VOo den öffentlichen Amtern
(1736) beweisen ZU  bn Genüge, va { sehr ' VvVOo  w dem rund-
satz der Glaubensftreiheit abgerückt IDETR Thorner .„Blut-
cvericht 1700 wonach dem Ilutherischen Bürger-
meıster Roesner und elf Ratsmitgliedern allerdings nıcht
Jleicht ZU nehmender Studentenausschreitungen ungeachtet des
Finspruchs des päpstlichen Nuntius die Todesstrafe vollzogen
wurde, zeigT daß 108008  S den Maßstab für das Zulässige längst
verloren hatte

Irotz aller schweren Finschränkungen des evangelischen Kir-
.chenwesens, das dauernd eigenmächtigen Finmischungen des
katholischen Kpiskopats ausgesetizt WAarfrlL:, vermochte sich ber doch
der Protestantismus Polen bescheidenen TENZEN be-
haupten Immerhin überlebten die Zeıt der Gegenreformation

Großpolen 55 Kleinpolen un Litauen 35 evangeli-
sche Gemeinden 56) In Polnisch-Preußen riß der Faden nicht
ab So erfuhr der evangel Gottesdienst Danzig, {Ihorn Elbing
Lissa, Fraustadt überhaupt eINe Unterbrechung Während
des dreißigjährigen Krieges wurden Q us Böhmen un Schlesien
vertriebene Protestanten unter Zusicherung der Religionsireiheit
11 Großpolen angesiedelt 57) In beschränktem Ausmaß bestand

Polen C1MN protestantisches Geistesleben fort aa
Das Ziel der Gegenreformation, die Wiederherstellung der

Glaubenseinheit wWar ÖOsterreich außerlich angesehen nahezu
vollständig erreicht Polen sank das eEINST mächtige Dissiden-
tentum kraftlosen Minderheit herab

52) Ebenda 484
53) Ebenda 124
54) Ebenda 69 286
55) Fr. Jacobi, ()Das Thorner Blutgericht, 189  O

19092
506) Merczyng, OIY senatorow1a protestancCy Polsce,
57) Völker., Kirchengeschichte Polens, 160 30

Ebenda, 235
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Der Bogen wWär überspannt. s erfolgte e1in Rückschlag. Neue:
Ideen ranscCch sich durch. Unter dem Eindruck der Aufklärung,
die 1ın der zweıten Hälfte des immer weıtere Kreise
faßte, wurde die Diffamierung VOo  S Staatsbürgern wWESCH eiıner
estimmten Glaubensüberzeugung als unzeitgemäß empfunden.
Der Toleranzgedanke rückte wieder ın den Vordergrund der
aligemeinen Erörterung. Wirtschaftliche Erwägungen ließen
ratsam erscheinen, brauchbare Flemente dem Staatsganzen
erhalten, auch S1E der Staatsreligion nıcht angehörten. So
kam Da unter arl V1 die Praxiıs auf, Protestanten AaUuSs den
Alpenländern nach Siebenbürgen, das evangelische Kirchen-
wWwWeschn fortbestehen blieb, verpiIlanzen, 616e den habsburgi-
schen FErblanden Z erhalten”®). In protestantischen Gebieten ur -

den vielfach katholische, ın katholischen protestantische Nieder-
lassungen gestattet. Friedrich Gr raumte 1n dieser Hinsicht
miıt den Vorurteilen der Vergangenheit auf Mit einer umsich-
ıgen JLoleranzgesetzgebung traten aber Zuerst Polen un Oster-
reich auf den Plan Der Warschauer JI raktat VO Hebruar
1768 und das Toleranzpatent Josefs {} VOo COkt 17851 be-
deuten 1n der Geschichte des Toleranzgedankens W ende-
punkt Frankreich tfolzte erst 1m November 1787 mıt „dem Weih-
nachtsgeschen k” die Protestanten, und England heß erst 1791
den öffentlichen katholischen Kultus ZUL.

Der W arschauer Iraktat kam gewiß ıunter dem Druck der
auswärtıgen protestantischen Mächte un der russischen Kaiserin
Katharina, die sich für ihre schismatischen Glaubensgenossen ein-
setzte, zustande, 1n Kraft irat ber 1 Wege der OTdnNUunNgsS-
mäRıgen polnischen Gesetzgebung. Im Unterschied dıie
früheren 1 Grunde ZEHNONLNLCH 1Ur negativen Dissidentenbe-
stımmungen wiıird jetz der Umkreis der Rechte der Protestanten
posıtıv umschrieben. Das kommt auch darin ZULFT Geltung, daß
der Begriff „Dissidenten ZU. erstenmal als Bezeichnung ür die

59) Ys Die Iransmiıgration ober- W, innerösterreichischer
Protestanten iın Siebenbürgen, 1931

60) Vol legum 7! 256—276 und Chr. Friese, Beiträge der
Reformationsgeschichte in Polen und Litthauen, H. 2! 1780, 39290— 4053
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F,vangelischen beider Bekenntnisse. des Augsburgischen un:
Helvetischen, näher umgrenzt wird. In bürgerlicher und politi-
scher Hinsicht wiıird den Angehörigen dieser Religion die volle
Gleichberechtigung zuerkannt und die ungehinderte freie Kultus-
übung nebst selbständiger Verwaltung ın Konsistorien un Syno-
den gewährleistet. Die ungeschmälerte Erwerbung vVOo  wn Grund-
besitz durch Evangelische, deren Zulassung ZU. Staatsdienst,
ZU Erwerbung VO:  b Meisterrechten, die Wiedererlangung des PaS-
sıven Wahlrechts für die politischen Vertretungskörper U, dgl IN.

unter diesen Umständen Selbstverständlichkeiten. Die seıt
1717 eingezogenen evangelischen Gemeindebauten sollten den
ursprünglichen Besitzern zurückgegeben werden, wobei „eEIN g.-
mischtes Gericht‘“‘ 1in Zweitelfällen angerufen werden konnte Der
Bau evangelischer Kirchen diese Bezeichnung wird ausdrück-
Lich gutgeheißen sollte nur der einen Beschränkung unterlie-
SCH, daß ein SEWISSET raumlicher Abstand VOo  S katholischen Got-
teshäusern zwecks Sicherstellung der ungehinderten Entfaltung
VO Umzügen beobachtet werden mußte Bei gemischten Ehen
sollte die Trauung ach dem Bekenntnis der Braut, die Kinder-
erziehung nach der Konfession der Eltern erfolgen, die der Kna-
en nach dem Bekenntnis des Vaters, der Töchter nach dem der
Mutter. Katholischen Geistlichen werden jegliche Kingriffe in
evangel'sche Angelegenheiten untersagt Ungeachtet dieser nahezu
uneingeschränkten Religionsfreiheit der Protestanten wird der
„‚dominanite‘” Charakter der römisch-katholischen Kirche, dem
das Herrscherpaar angehören mMUsse, mıt aller Deutlichkeit her-
vorgehoben. Deren Vorzugsstellung 1m Staat wird durch die Bei-
behaltung der Strafe der Landesverweisung für Apostasie von

ihr, eiIiNeEe Bestimmung, die übrigens In den Gesamtrahmen des
Iraktats nıcht hineinpaßt, noch besonders scharf unterstrichen.

Die österreichische Regierung verfolgte dıe Gestaltung der Dissi-
dentenfrage in Polen mıt espannter Aufmerksamkeit. So nımmt
In dem der Staatskanzlei vorgelegten Bericht ber die Lage in
Polen om Julı 1767 61) die Dissidentenfrage einen breiten

61) Reflexions touchant les affaires de Pologne, WStÄ olen. Memoi1-
recs 1750f1785’ asc.
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Raum ein. Unter eingehender Darlegung der historischen Vor-
aussetzungen, wobei der Vertasser sich auf die vorhandene Ge-
schichtsliteratur beruft, WIT'! die: Förderung der Protestanten
nach Gleichberechtigung mıt den Katholiken als unzulässig Z -
rückgewiesen und ihnen lediglich eine beschränkte Toleranz
gebilligt. Für die Stellung der katholischen Kirche als „domi1-
nanter‘ wird merkwürdigerweise 1nNs Ireffen geführt, der Her-
Z Mieszko habe sS1e bei seiner Taufe 965 ın diese Rechte eINZE-
SeiIz Gegen die freie Religionsübung der Kvangelischen hat der
Be1_*id1terstatter nichts einzuwenden, hingegen erblickt 1n
deren Zulassung Staatsäiämtern für Polen und. die diesem
Lande interessierten Mächte eine Getfahr. Gewissermaßen als
Antwort auf 1esen Bericht darf die Instruktion den &. Oster-
reichischen Gesandten polnischen Hof. Baron V, Rewitzky,
VO nd Sept 1772 angesehen werden 62) Die Protestanten-
irage wird ıIn diesem 206 Seiten umtfassenden Schrittstück auftf
elf Seiten 63) erortert Auffallenderweise wird 1er der W ar-
schauer Iraktat mıft keinem Wort erwähnt, seine Bestimmungen
ber werden 1m einzelnen als Forderungen des Berliner und
Petersburger Hofes, die der russische Bevollmächtigte Repein
„auf gewaltsame Art“ betreibe, angeführt. Dem sterreichischen
diplomatischen Vertreter wird eingeschärift: „Was die Ange-
legenheıt der Nichtunierten und Dissidenten betrif{it, WUun-
schen WIT ZWOAaTrL, daß ihnen ın Absicht auft die Religion alle tun-
liche Freiheit un:': uhe eingestanden, jedoch die völlige Gleich-
haltung mıt den Katholiken ı1n Anlehnung der Reichsbedienste-
ten nd anderen Zivilprärogativen wieder entzogen werden
möchte, weil widrigenfalls durch beide Parteien der russische
uınd preußische Finfluß 1n Polen allzusehr verstärkt werden
würde. ‘ IDie Keglerung Maria I heresias möchte ın der Protestan-
tenIrage nıcht über die Linie der Zugeständnisse, die der katho-
Jlische Episkopat Polens 1m. Jahre 1766 VOoO  -} siıch gewähren
bereit WAäarL, hinausgehen. Darnach sollte den Protestanten 1n
Polen eine VO  > den Bischöfen fallweise regelnde beschränkte
Kultusfreiheit öffentlich DUr 1n den noch vorhandenen Gottes-

62) WStA., Erste Teilung Polens, Fasz
63) 161—170, 189 Fr
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häusern, SOoONnst Privatexerzitium 1n Abhängigkeit VO: katho-
Jischen Pfarrklerus. dem Cdie Stolgebühren für die VOo  — en Pasto-
FeCN vOrSeNnoOmMMmMeE‘  e geistlichen Handlungen gebühre, gewährt
werden. Bezüglich der Zulassung der Dissidenten den Staats-
amtern soll S1Ee „tunlichst beruhigen, andernteils aber VOoO
einem dezisierenden Einfluß auf die Staats- und wid1t|igen AÄn-
gelegenheiten entfernen“ Die jener Regierung nımmt ier
oftenbar en Rechtsstandpunkt eın, laß der Warschauer rak-
tat, wıewohl SR VO polnischen Reichstag an Maärz 1768 geneh-
mıgt wurde, durch die Konföderation on Bar, die bereits An
20 WYebruar die Bestrebung der Dissidenten geschlos-
S«  am} wurde, als nıcht bestehend angesehen werden dürfe.

Diese Haltung erscheint VOT allem durch die Rücksichtnahme
auf Galizien, dessen Besitzergreifung ım Zusammenhang der
Verhandlungen ber die erste Teilung Polens damals unmittel-
bar bevorstand, bestimmt. Gewiß lebten ın der eu erworbenen
Provinz DUr verhältnismäßig weniıge Protestanten. Ihre ber-
nahme in den österreichischen Staatsverband auf Grund der Be-
stımmungen des W arschauer 1raktats hätte aber eınen
völligen Umschwung der Protestantenpolitik. die Kaiserinnicht Z haben WAaT, ZUT Folge gehabt. So ließ 1Nnan ihn nıcht
gelten, zumal ın Galizien 1n Wirklichkeit noch Sar nıicht iın
Kraft etireten Waäar. Unter diesen Umständen kam der KErklärungMaria JT heresias 1m Patent VoO Sept EL, die österreichische
Regierung werde die Dissidenten hinsichtlich der Religion 1m
status { UO erhalten. keine allzugroße praktische Bedeutung ZU,zuma| der Warschauer Iraktat dabei nıcht erwähnt wird. Der
Gouverneur VO  b Galizien, raf Hadık, erhielt al 4 April 1774
die Weisung, keine Protestanten anzustellen, S1e vielmehr „belder ersten Gelegenheit ZUuU beseitigen‘ Daneben bestand aber
der Grundsatz echt „Niemand sel ın seiner eli
kränken.“ g10n

Trotz alledem 1eß sıch die JTatsache nıicht Wegleug‘nen‚ daß
die österreichische Regierung bei der Besetzung Galiziens doch
bis einem geEw1ssenN Grade die polnische Toleranzgesetzgehbung

64) St Staatsrat. 1450/77
Zischr. Kın LIHL, 37
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mıt übernommen hatte Die Ansiedlungspolitik, ın deren Gefolge
sS1e 1774 deutsche aufleute un Gewerbetreibende un 1781

Landwirte evangelischen Glaubens in Land ZO8, knüpfte be1
bestehenden Verhältnissen all. Damit am aber zugleich die To-
leranzfrage 1Mm übrigen Österreich ın Hluß Die streng katholische
Kaiserin Marıa [ heresia verstand sich 1774 1LUFr dazu, die DTrO-
testantischen Handelsleute iın ein1ıgen wenıgen Städten unter 7E
währung eiINeEs Privatexerzitiums zuzulassen, iıhr Sohn Joseph
öffnete sieben Jahre spater das Land den evangelischen
Kolonisten 85) Als ina sich 1m Staatsrat ber das Ausmaß der
den Ankömmlingen zuzusichernden relig1ösen Duldung nicht
einıgen konnte, durchhieb der Kaiser am Mai 1781 den
Knoten: „Die Begünstigung für einen jeden auch auftf dem Lande
ach seıner Religıon ungestört leben un beten können, sehe
ich als vollkommen unschädlich und. Sahnz und gar nicht für be-
denklich 6)66 Aus dieser Gesinnung neraus erließ Joseph 41
tünf onate späater, a Okt 1871; das Toleranzedikt. W O-

mıt den Protestanten ın Dalız Österreich die Rechte zubilligte,
die ihren Glaubensgenossen ın Galizien bereits vorher ZUZC-
sichert hatte Die Glaubensfreiheit der evangelischen Ansied-
ler 1n Galizien, die durch das kaiserliche Patent VOo Sept
1781 festgelegt wurde, SINg 1ın einzelnen Punkten ber
dieses merklich hinaus. Als sich späater daraus Meinungsverschle-
denheiten ergaben, entschied die kaiserliche EntschlieRung

Juni 18592 zugunsten der Sonderstellung der gyalizischen
Protestanten uıunter Berufung auf en Warschauer Iraktat. Das
dieser Kundgebung voOoTausgeSANZCHUC Gutachten der galizischen
Kammerprokuratur machte Uu. darauf aufmerksam., daß die
W iener Regierung bei der Abfassung des Ansiedlungspatentes
VOo Okt 1774 ber die en Akatholiken hierlands zustehen-
den Gerechtsamen och nıcht vollkommen unterrichtet SEWESCH

Die Verbindlichkeit des W arschauer Traktats für dieSC1 —
65 Kaindl, (Gesch der Deutschen iın den Karpathenländern

a 1911,
66) WStA, Staatsrat 2055/81. DDazu Kes selrın g’ Die V  n

Siedlungen Galizıens im josefinischen bis franecisceischen Zeitalter
: 1912.

67) Loesche. Von der Duldung /ur Gleichberechtigung, 1911,
655 f
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galizischen Protestanten wird ler ohne Weiteres zugegeben. Aus
dieser Gestaltung der Dinge werden die Zusammenhänge ZW1-
schen der österreichischen und polnischen Toleranzgesetzgebung
ersichtlich

Der Vergleich des JToleranzpatentes Josephs I1 mıt dem
W arschauer Iraktat aßt dieses als cdas bei weıtem fortschritt-
lichere erscheinen. Die römisch-katholische Kirche wıird hüben
wlıe drüben als die 1m Staate herrschende anerkannt. Während
aber daraus ın Österreich der Rückschluß SEZOSCH wurde, daß
IL ihr der öffentliche Kultus gebühre., weshalb die evangeli-
schen (otfechanser ohne die außeren Kennzeichen eines Kirchen-
gebäudes, ohne J1 urm. ohne Glockenstühle und ohne den
Kingang on der Straße errichtet werden dürfen, 1eß 1HNall in
Polen cdiese Beschränkungen nicht gelten. Ebenso wurden die
österreichischen Pastoren 1 Unterschied von ihren Kollegen 1n
Polen den katholischen Pfarrherren unterstellt, ZU Folge
hatte, daß diesen miıt dem alleinigen Rechte der Führung rechts-
gültiger Matrikel auch die Stolagebühren für die geistlichen
Amtshandlungen der evangelischen Seelsorger zutielen. Von der
Teschner Gnadenkirche, die arl X: VOoO  ; Schweden Joseph
abrang, abgesehen, 8 CNOSSCH 1n dieser Hinsicht 19838  me die galizischen
Pastoren eiıne größere Bewegungsfreiheit, und Z WAarL, w1e WIT
oben angedeutet haben, mıt Rücksicht auf en W arschauer rak-
tat Eirst unter Franz Joseph fiel die Bezeichnung „Akatholi-
ken  .. für die Evangelischen Entschließung VOo Jan 18549
und erst durch das Protestantenpatent VOoO April 1861 EeT-

hıelten S1€e das echt ZUT Abhaltung von Synoden 68) In Polen
wurden diese Angelegenheiten bereits durch den Warschauer
Iraktat geordnet. Nur ı1n eiınem, allerdings wichtigen Punkte
brachte das Patent Josephs 11 eine bei weıtem freiheitlichere
Lösung als dieses. Während ıIn Polen der Übertritt von der
katholischen ZUT evangelischen Kirche nach w1€e VOoOr als straf-
würdige Handlungsweise, die SO  &5 mıt Landesverweisung g-
ahndet wurde. galt, ar ın Österreich die nmeldung einem

68) Vgl T, Das Zustandekommen österreichischen Prote-
stantenpatents, 1931
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der beiden protestantischen Bekenntnisse zunächst ganz frei-

gegeben un se1ıt dem Jänner 1783 ach einem sechswöchent-
ıchen Religionsunterricht e1ım katholischen Seelsorger doch ohne
nachteilige Rechtsfolgen möglich. Hier wurde eben e1in völliger
Neubau aufgerichtet, dort eıne a U: em Gleichgewicht gebrachte.,
aber doch bestehende Kirchengemeinschaft ıIn iıhren Daseinsbe-
dingungen befestigt.

Die Entwicklung des modernen Staatslebens SINg i1m Jahr
hundert On der Toleranz ZUFT®CF Parıtat ber Kıs wurde das Pro-
blem gelöst, {ur das cie vorangegangSCchC Zeıt keine allgemein
gültige Norm finden konnte, in welcher W eise Angehörige V!  —_

schiedenen Glaubens ZU Nutzen der Gesamtheit un:! auch nıcht
ZUTIN Schaden ihrer relig1ösen Gemeinschaft 1m Vollbesitze glei-
cher Rechte nebeneinander stehen können. Österreich und
Polen haben dieser Gestaltung der Dinge ungeachtet aller
Rückschläge eıiınen besonderen Anteil.


